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 Veröffentlicht am 23.05.2000

Norm

KO §33

Rechtssatz

Der Anfechtungsberechtigte kann vom Wechselaussteller als letztem Rückgri sverp ichteten die Erstattung der

gezahlten Wechselsumme verlangen, wenn diesem im Zeitpunkt der Indossierung des Wechsels (=

Begebungszeitpunkt) die Begünstigungsabsicht, die Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnungsantrag bekannt war.

Entscheidungstexte

4 Ob 123/00t

Entscheidungstext OGH 23.05.2000 4 Ob 123/00t
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